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Informationen über den Vollzug des neuen 
Waffengesetzes bzw. der zugehörigen Verordnung 
seit Inkrafttreten gemäss dem "Abkommen Schengen" 
vom 2008 mit Änderungen vom 15.03.2014 

 
 

Art. 12 WV Verbot für Angehörige bestimmter Staaten  
(Art. 7 WG)  

 

1 Der Erwerb, der Besitz, das Anbieten, das Vermitteln und die Übertragung von Waffen, 

wesentlichen oder besonders konstruierten Waffenbestandteilen, Waffenzubehör, Munition und 

Munitionsbestandteilen sowie das Tragen von Waffen  

und das Schiessen mit Feuerwaffen sind Angehörigen folgender Staaten verboten:  

a. Serbien;  

b. …  

c. Bosnien und Herzegowina;  

d. Kosovo;  

e. …  

f. Mazedonien;  

g. Türkei;  

h. Sri Lanka;  

i. Algerien;  

j. Albanien. 
 
Änderungen für Angehörige der im Gesetz bzw. der Verordnung 
bestimmter Staaten: 
 

-  der Besitz wurde im Jahr 2008 verboten 
 

-  das Schiessen mit Feuerwaffen wurde im Jahr 2008 verboten 
 

- Die zuständige kantonale Behörde kann nach Absatz 2  

 Ausnahmebewilligungen erteilen.   

 

Wir sind verpflichtet und bestrebt dieses Gesetz einzuhalten und 

bitten um entsprechendes Verständnis, wenn wir weder in der 

Lage sind noch die Möglichkeit haben Ausnahmen zuzulassen! 

 
Zutritt nur mit Ausweis!   Mietwaffen nur mit Ausweis! 
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